
Amtliche Mitteilung 33-2018 vom 27. September 2018 

 

 

Prüfungsordnung der Fachbereiche Angewandte Informatik, Elektrotechnik und 
Informationstechnik sowie Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda – Uni-
versity of Applied Sciences für den Bachelor-Studiengang „Gesundheitstech-
nik“ vom 18. November 2015 und 13. Januar 2016, geändert am 17. Mai 2017 

 
hier: Änderung vom 9. Mai 2018 und vom 13. Juni 2018 

 
Gemäß §§ 20 Abs. 1, 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. 
Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 
2017 (GVBl. I S. 482) hat das Präsidium der Hochschule Fulda – University of Ap-
plied Sciences am 23. August 2018 die nachstehende Änderung der Prüfungsord-
nung für den Bachelor-Studiengang Gesundheitstechnik der Fachbereiche Ange-
wandte Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Pflege und Gesund-
heit genehmigt. 
 
 
 

Artikel 1: Änderungen 

1. In §  1 Abs.  1 erhält der zweite Halbsatz folgende Fassung: 
„die ihre Patientinnen und Patienten bzw. Klientinnen und Klienten in dieser Ar-
beit anleiten und begleiten.“ 

2. §  4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die erste Prüferin / der erste Prüfer der Arbeit muss einem der beteiligten Fach-
bereiche als Professorin oder Professor angehören.“ 

3. §  5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 Module, Vertiefung 

(1) Der Studiengang besteht aus 21 Pflichtmodulen im Gesamtumfang von 180 ECTS 
und 30 ECTS Wahlpflichtmodulen. 

(2) Es werden die drei Vertiefungsrichtungen Gesundheitsinformatik, Produktdesign Ge-
sundheitstechnik und Gesundheitsmanagement angeboten, Für die Vertiefungen Ge-
sundheitsinformatik und Produktdesign Gesundheitstechnik sind 20 ECTS aus dem 
jeweils verbindlichen Modulkatalog der Vertiefung, in Gesundheitsmanagement 20 
ECTS aus dem gesamten Modulkatalog der Vertiefung zu wählen. Weitere Wahl-
pflichtmodule im Umfang von insgesamt 10 ETCS können frei aus allen Wahlpflicht-
katalogen (nach Anlage 2) gewählt werden. Mit Zustimmung der Studiengangsleitung 
können bis zu 5 ECTS auch aus dem Bachelor-Studiengang eines anderen Fachbe-
reiches gewählt werden.  

(3) Die Struktur des Curriculums ergibt sich aus Anlage 1. Jedes Modul und seine Eigen-
schaften - insbesondere Inhalt, Prüfungsform, Veranstaltungsform, Anzahl der verge-
benen ECTS-Punkte sowie erforderliche Vorleistungen - werden in Anlage 3 beschrie-
ben.“ 

4. §  6 wird gestrichen, die Nummerierung der nachfolgenden Paragrafen jeweils 
um den Wert 1 vermindert. 

5. §  7 erhält folgende Fassung: 

„§ 7 Notenbildung 
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(1) Mit Ausnahme der Module GT02 (Handlungsfelder), GT14, GT16, GT18 (Projekt) und 
GT19 (Praxisprojekt) werden alle Module benotet. 

(2) Werden die Module GT02, GT14, GT16, GT18 und GT19 erfolgreich absolviert, so 
erhalten sie jeweils die Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“. Sie gehen nicht in die 
Gesamtnote ein. 

(3) Die Gesamtnote ist das gewichtete arithmetische Mittel der Modulnoten. Bei der Be-
rechnung der Gesamtnote wird die Note des Moduls BA (Abschlussmodul) zweifach 
gerechnet.“ 

6. Als neuer §  8 wird eingefügt: 

„§ 8 Prüfungsausschuss 

Die für Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten zuständige Stelle ist der gemein-
same Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Gesundheitstechnik. Dem Prü-
fungsausschuss gehören an,  

(a) drei Professorinnen oder Professoren, davon je eine oder einer von den beteiligten 
Fachbereichen,  

(b) optional eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter,  

(c) eine Studierende oder ein Studierender des Bachelor-Studiengangs Gesundheits-
technik.“ 

7. In „Anlage 1: Struktur des Curriculums“ werden im Feld „GT13 Software Engine-
ering“ die Worte „für Gesundheit- Assistenzsysteme“ angefügt; die Bezeichnung 
des Moduls GT15 erhält die Fassung „Unternehmerisches Denken und Handeln 
in Organisationen des Gesundheitswesens“. 

8. „Anlage 2: Wahlpflichtmodulkatalog“ wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 2: Wahlpflichtmodulkatalog 

Verbindliche Module der Vertiefung „Gesundheitsinformatik“ 

• Algorithmen und Datenstrukturen BG28, 5 ETCS (5. Sem.) 

• Programmierung 2 BG7, 5 ECTS, (6. Sem.) 

• Praktikum Eingebettete Systeme ET275, 5 ECTS (5. Sem.) 

• Datenbanken BM32, 5 ECTS (6. Sem.) 

 

Erweiterter Wahlpflicht-Katalog der Vertiefung „Gesundheitsinformatik“ 

• Software Qualität für Gesundheitstechnik GT21, 5 ECTS (5. Sem.) 

• Digitale Bildverarbeitung BM20, 5 ECTS (5. Sem.) 

• Mediendidaktik und neue Medien BM4, 5 ECTS (5./6. Sem.) 

• Kommunikationsnetze und -protokolle BG13, 5 ECTS (5./6. Sem.) 

• Mobile Kommunikation BT4, 5 ECTS (5./6. Sem.) 

• Robotik BE4, 5 ECTS (5./6. Sem.) 

 

Verbindliche Module der Vertiefung „Produktdesign Gesundheitstechnik“  

• Praktikum Eingebettete Systeme ET275, 5 ECTS (5. Sem.) 

• EDA ET221, 5 ECTS (5. Sem.) 
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• Regelungstechnik III – Digitale Regelungen (ET243), 5 ECTS (6. Sem.) 

• Praktikum Steuerung-und Regelungstechnik ET255, 5 ECTS (6. Sem.) 

 

Erweiterter Wahlpflicht-Katalog der Vertiefung „Produktdesign Gesundheitstechnik“  

• VLSI Design ET211, 5 ECTS (5. Sem.) 

• Sensors ET644, 5 ECTS (5. Sem.) 

• Bussysteme ET663, 5 ECTS (6. Sem.) 

• Ausgewählte Kapitel der Gesundheitstechnik GT22, 5 ECTS (6. Sem.) 

 

Wahlpflicht-Katalog der Vertiefung „Gesundheitsmanagement“  

• Marketing im Gesundheitswesen GM13b, 10 ECTS (5. Sem.) 

• Qualitätsmanagementsysteme im Gesundheitswesen GM10a, 10 ECTS (6. Sem.) 

• Gestaltung von Gesundheitsorganisationen GPM4, 10 ECTS (6. Sem.) 

• Management und Führung von Personen in Gesundheitsorganisationen GPM7, 10 
ECTS (5. Sem.) 

• Controlling im Gesundheitswesen GM16b, 10 ECTS (6.Sem.)“ 

9. „Anlage 3: Modulbeschreibungen“ wird wie folgt geändert: 

a) Modul GT01 wird wie folgt geändert: 

(1) bei der Angabe der Kontaktzeit wird die Zahl „144“ durch die Zahl „180“ 
und bei dem Selbststudium die Zahl „156“ durch die Zahl „120“ ersetzt.  

(2) Im Feld „Art der Lehrveranstaltung(en) wird die Zahl „8“ durch die Zahl 
„10“ ersetzt.  

(3) Im Feld „Prüfungsform“ wird die Angabe „mündliche Prüfung“ durch 
„schriftliche Prüfung (Klausur)“ ersetzt. 

b) Modul GT02 wird wie folgt geändert: 

(1) Bei der Angabe der Kontaktzeit wird die Zahl „144“ durch die Zahl „108“ 
und bei dem Selbststudium die Zahl „156“ durch die Zahl „192“ ersetzt. 

(2) Im Feld „Qualifikationsziele / Kompetenzen“ werden bei dem ersten 
Spiegelstrich nach den Worten „die Typischen Aufgaben“ die Worte „ei-
ner Ingenieurin“ sowie ein Schrägstrich eingefügt. 

(3) Im Feld Art der Lehrveranstaltung(en) wird die Zahl „8“ durch die Zahl 
„6“ ersetzt. 

c) In Modul GT08 wird die Angabe im Feld „Modulverantwortlich“ wie folgt ge-
fasst: 
„Professur Sozialepidemiologie und Gesundheitsberichterstattung“. 

d) In Modul GT11 wird die Angabe im Feld „Teilnahmevoraussetzungen“ wie 
folgt gefasst: 
„Physiologie und Pathophysiologie, Empfohlen: Forschungsmethoden“. 
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e) In Modul GT13 wird im Feld „Teilnahmevoraussetzungen“ nach dem Wort 
„Programmierung“ die Zahl „1“ angefügt. 

f) Modul GT15 erhält folgende Fassung: 

Kennnummer: GT15 

Modul: 
Unternehmerisches Denken und Handeln in Organisationen des Gesundheits-
wesens 

Modulverantwortlich: Professur für Health Care Management 

Qualifikationsstufe: 
Bachelor 

Studienhalbjahr:  
5. Semester 

Modulart: 
Pflichtmodul 

Leistungspunkte (Credits): 
10 ECTS 

Arbeitsbelastung gesamt:  
300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 108 Stunden 

davon Selbststudium: 192 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
keine 

Sprache: 
Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 

Die Studierenden haben grundlegende managementwissenschaftliche 
und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten als Basis reflexi-
ven Managementhandelns in Institutionen des Gesundheitswesens er-
worben. Als Referenzrahmen dient das St. Galler Management-Modell, 
dem ein Verständnis von Managementlehre als einer anwendungsorien-
tierten Sozialwissenschaft zugrunde liegt, die sich mit Gestaltungs-, 
Steuerungs- und Entwicklungsproblemen in wirtschaftlicher Perspektive 
in organisationalen Kontexten beschäftigt. Die Studierenden können die 
Grundlagen anwenden, reflektieren und bewerten. Sie können relevante 
Daten sammeln und interpretieren, eigenständig Lösungsansätze für 
wichtige betriebswirtschaftliche Fragestellungen entwickeln, ihre Ergeb-
nisse auch unter sozialen und ethischen Aspekten kritisch reflektieren 
sowie ihre Erkenntnisse gegenüber Experten und Laien vertreten. 

  

 Managementwissenschaften: Begriff, Funktionen, Prozess in Theorie und 

Praxis, Managementrollen und -kompetenzen; St. Galler Management-Mo-

dell: Grundkategorien 

 Wirtschaften und ökonomisches Prinzip; nachhaltiges Wirtschaften 

 Ziele und Entwicklung von Unternehmen: Bedeutung und Formen 

 Wertschöpfung: betrieblicher Leistungserstellungsprozess 

 Zahlen in Organisationen: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kennzah-

len, Kosten- und Leistungsrechnung 

 Innovation und Wandel: Arten, Prozess und Erfolgsvoraussetzungen 

 Grundlagen des Gesundheitsmarketing: Ziele, Instrumente, Marketingmix 

und -kontrolle; Anwendungsmöglichkeiten 

 Management von Kooperationen und Netzwerken: z. B. MVZ, Praxisnetze 

 Nachhaltige Unternehmensführung: gesellschaftliche Verantwortung (CSR); 
Einbezug relevanter Stakeholder, Ethik in Unternehmen  

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

8 SWS Seminaristischer Unterricht 

Lernform Unterrichtsgespräch 

Voraussetzungen für die bestandene Modulprüfung 
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Vergabe von Leistungs-
punkten: 

Prüfungsform: schriftliche Prüfung (Klausur) 

g) In Modul GT17 wird die Angabe im Feld „Modulverantwortlich“ wie folgt ge-
fasst: 
„Professur für Patienteninformation und Gesundheitskommunikation“. 

h) Modul GT19 wird wie folgt geändert: 

(1) Das Feld „Arbeitsbelastung gesamt“ erhält die Fassung „450“. 

(2) Das Feld „Art der Lehrveranstaltung(en) wird wie folgt gefasst: 
„Das Praxisprojekt umfasst Vorbereitungsveranstaltungen, individuelle 
Betreuung durch hauptberufliche Lehrende und eine Praxisphase, wel-
che als zusammenhängender Zeitraum von 12 Wochen in Unternehmen 
absolviert wird. Die tägliche Arbeitszeit der Studierenden entspricht der 
üblichen Arbeitszeit der Praxisstelle.“ 

i) In Modul GT20 wird das Feld „Sprache“ wie folgt gefasst: 
„in Absprache mit betreuender Professorin / betreuendem Professor“. 

j) Das Modul BE8 wird durch das Modul ET275 ersetzt. 

k) In Modul GT21 erhält das Feld „Teilnahmevoraussetzungen“ folgende Fas-
sung: 
„Empfohlen: Programmierkenntnisse aus dem Modul Programmierung 1 und 
Software Engineering für Gesundheits-Assistenzsysteme“ 

l) In der Überschrift vor Modul GM13b wird das Wort „Verbindlicher“ gestri-
chen; nach der Überschrift wird eingefügt: 
„(Für die Vertiefung sind zwei der Module verpflichtend zu wählen)“ 

m) In Modul GM13b wird im Feld „Studienhalbjahr“ die Angabe „/6.“ gestrichen. 

n) Modul GPM7 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Angabe im Feld „Modulverantwortlich“ wird wie folgt gefasst: 
Professur für Professur für Management im Gesundheitswesen mit dem 
Schwerpunkt Personal“. 

(2) Im Feld „Studienhalbjahr“ wird die Angabe „/6.“ gestrichen. 

(3) Im Feld „Inhalte des Moduls“ werden die beiden letzten Spiegelstriche 
gestrichen. 

o) In Modul GM10a wird im Feld „Studienhalbjahr“ die Angabe „5./“ gestrichen. 

p) Vor Modul GPM4 wird die Überschrift „Erweiterter Wahlpflichtkatalog der 
Vertiefung „Gesundheitsmanagement“ gestrichen. 

q) In Modul GPM4 wird im Feld „Studienhalbjahr“ die Angabe „5./“ gestrichen. 
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r) Nach Modul GPM4 wird das Modul GM16b angefügt: 

Kennnummer: GM16b 

Modul: Controlling im Gesundheitswesen 

Modulverantwortlich: Professur für Management im Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt Perso-
nal 

Qualifikationsstufe:  

Bachelor 

Studienhalbjahr:  

6. Semester 

Modulart:  

Schwerpunktmodul 

Leistungspunkte (Credits):  
10 ECTS 

Arbeitsbelastung gesamt:  

300 Stunden 

davon Kontaktzeit: 108 Stunden 

davon Selbststudium: 192 Stunden 

Dauer und Häufigkeit: 
1 Semester / jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
keine 

Sprache:  
Deutsch 

Qualifikationsziele /  
Kompetenzen: 
 

Die Studierenden können Controlling mit seinen Aufgaben und Zielen be-
nennen sowie die Besonderheiten in der Umsetzung im Gesundheitswe-
sen diskutieren. Sie kennen die unterschiedlichen Möglichkeiten der orga-
nisatorischen Einbindung und können diese kritisch beurteilen.  

Das System der Kostenrechnung mit den Teilgebieten Kostenartenrech-
nung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung ist bekannt und 
kann in Übungsaufgaben umgesetzt werden.  

Zudem kennen die Studierenden operative und strategische Controlling-
instrumente und können diese an einfachen Fallbeispielen anwenden so-
wie die Möglichkeiten und Grenzen hinsichtlich der Anwendung in Unter-
nehmen des Gesundheitswesens bewerten. 

Inhalte des Moduls: 
 

 Grundlagen des Controllings 

 Kostenrechnung, Teilkostenrechnung, Plankostenrechnung, Prozesskosten-

rechnung, Zielkostenrechnung 

 Budgetierung, Hochrechnung, Programmplanung, Investitionsplanung  

 Berichte, Kennzahlen, Benchmarking 

Art der Lehrveranstal-
tung(en): 

6 SWS Seminar 

Lernformen: Seminar 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 

bestandene Modulprüfung  

Prüfungsform: mündliche Prüfung 

10. Die Anlage 4: Berufspraktische Ordnung wird wie folgt geändert: 

a) §  1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Es wird vom Fachbereich Angewandte Informatik vorbereitet und von Pro-
fessorinnen/Professoren der beteiligten Fachbereiche begleitet.“ 

b) „§  6 Praxisbezogene Lehrveranstaltungen“ wird wie folgt geändert: 

(1) In Absatz 1 werden die Worte „bieten die Fachbereiche“ durch die Worte 
„bietet der Fachbereich Angewandte Informatik“ ersetzt. 
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(2) In Absatz 2 wird das Wort „erfolgreiche“ gestrichen. 

c) „§  8 Betreuung durch die Hochschule“ wird wie folgt geändert: 

(1) in Absatz 1 werden nach den Worten „des Fachbereichs“ die Worte „An-
gewandte Informatik“ eingefügt. 

(2) In Absatz 2 werden die Worte „des Fachbereichs Angewandte Informatik“ 
durch die Worte „eines der beteiligten Fachbereiche“ ersetzt. 

(3) In Absatz 3 werden die Worte „Der Studierende“ durch die Worte „Die 
bzw. der Studierende“ ersetzt. 

d) „§  9 Vertrag“ wird wie folgt geändert: 

(1) In Absatz 1 werden die Worte „der Studierende“ durch die Worte „die 
bzw. der Studierende“ ersetzt. 

(2) In Absatz 2b) werden im vierten Spiegelstrich die Worte „des Fachbe-
reichs Angewandte Informatik“ durch die Worte „an der Hochschule 
Fulda“ ersetzt. 

e) In §  10 Absatz 3 werden nach den Worten „Kooperationsverträge können“ 
die Worte „nach Einzelfallprüfung“ eingefügt. 

In-Kraft-Treten 

Diese Änderungen treten am 1. Oktober 2018 in Kraft.  

 

 

 

 

Fulda, d. 25.09.2018  gez. 

 Prof. Dr. Birgit Bomsdorf 
Dekanin des Fachbereichs Angewandte Informatik 

 

 

  gez. 

 Prof. Dr. Klaus Fricke-Neudert 
Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik  

und Informationstechnik 

 

 

  gez. 

 Prof. Dr. Dea Niebuhr 
Dekanin des Fachbereichs Pflege und Gesundheit 

 


